
BESCHWERDEKAMNERN 	BOARDS OF APPEAL 	CHANBRES DE RECOUIRS 
DES EUROPAISCHEN 	OF THE EUROPEAN 	DE L'OFFICE EUROPEEN 
PATENTAMTS 	PATENT OFFICE 	DES BREVETS 

UMUME 
Aktenzeichen: 	T 674/89 - 3.2.4 

Anmeldenuminer: 	85 101 270.8 

Veraffentlichungs-Nr.: 	0 152 870 

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zur Regenerierung des 
Abgaspartikelfilters bei Verbrennungsmotoren 

Kiassifikation: 	F02D 33/02 

ENTSCHEIDUNC 
vorn 4. Februar 1993 

Anmelderin: 	COMPREX AC 

Stichwort: 

EP1J 	Artikel 123 (2) EPU 

Schlagwort: "Unzulassige Erweiterung (ja)" 

EPA Form 3030 01.91 



Europäisches 	European 
Patentamt 	Patent Office 

Besctiwerdekammem 	Boards of Appeal 

Office européen 
des brevets 

Chambres de recours JO  
Aktenzeichen: T 674/89 - 3.2.4 

E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Zeschwerdekammer 3.2.4 

vom 4. Februar 1993 

Beschwerdeführerin: 	COMPREX AG 
CH - 5401 Baden (CH) 

Vertreter: 	 Luck, Gert, Dr., Ottow, Jens, Dr., Kaiser, 
Helmut, Dr., Hetzer, Hans J., Rzehak, 
Herbert, Klein, Ernest 
c/o ASEA BROWN BOVERI AG, 
ABT. TEl 
CH - 5401 Baden (CH) 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Prufungsabteilung des 
EuropAischen Patentamts vom 7. April 1989, zur 
Post gegeben am 23. Mai 1989, mit der die 
europaische Patentanmeldung Nr. 85 101 270 
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU zuruckgewiesen 
worden ist. 

Zusammensetzung der Rammer: 

Vorsitzender: 	C.A.J. Andries 
Mitglieder: 	M.G. Hatherly 

E.M.C. Holtz 



1 
	 T 674/89 

Sachverhalt und Antrãge 

Die am 7. Februar 1985 eingereichte europàische Patent-

anineldung Nr. 85 101 270.8, die an 28. August 1985 unter 
der Numrner 0 152 870 veröffentlicht wurde, ist durch die 

Entscheidung der Prufungsabteilung vom 7. April 1989, mit 

schriftlicher BegrUndung vom 23. Mai 1989, zuruckgewiesen 

worden. 

Dieser Entscheidung lag der während der mündlichen 
Verhandlung am 7. April 1989 eingereichte unabhângige 

Anspruch 1 zugrunde. Die Entscheidung wurde damit 
begründet, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht die 

Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU erfülle, da eine 

unabhängig von dein Regenieren eines Abgaspartikelfilters 

vorgesehene reine Mirlimierung der Abgasemissionen - wie un 

Anspruch 1 beansprucht werde - in der ursprunglichen 

Anmeldung nicht offenbart sei. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(ASEA Brown Boveri AG) am 15. Juli 1989 unter gleich-
zeitiger Entrichtung der Gebühr Beschwerde eingelegt. Die 
Beschwerdebegründung 1st am 7. September 1989 eingegangen. 
Mit dieser hat die Beschwerdeführerin drei neue Fassungen 

des Anspruchs 1 (Hilfsanträge 1 bis 3) eingereicht. 

In der Beschwerdebegründung erklärte zwar die Beschwerde-

führerin, daB es richtig sei, daB sich der ursprüngliche 

Anspruch 1 auf em Verfahren zum Regenerieren des Abgas-
partikelfilters bei Verbrennungsinotoren" beziehe und daB 

die Aufgabe der Anmeldung darin bestünde, das Regenerieren 
des Abgaspartikelfilters zu verbessern, sie weist jedoch 

darauf hin, daB in der ursprünglichen Anmeldung eine 

Minimierung der Abgasemissionen nicht nur im Zusainmenhang 

mit dem standigen Abbrennen der filtrierten Abgaspartikelri 

beschrieben sei. Für den Fachmann sei es kiar erkenntlich, 
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daB MaBnahrnen gegen die HC- und NOx-Ernissionen nicht in 
einern Abgaspartikelfilter geschehen könnten und daB das 
Abbrennen der Abgaspartikel jut Filter keine GegenrnaBnahine 
un Hinblick auf die He- und NOx-Ernissionen entfalten 
könne. Die Figuren 1 und 2 zeigten die Einfuhrung des 
Abgases (Abgasrückfuhrung 13) in die Ladeluftleitung zurn 
Motor, urn eben auf die Motorverbrennung einzuwirken. Die 
Alternativitãt des Abgaspartikelfilters sei für den 
Fachxnann schon aus der Schaltung von Fig. 1 und 2 kiar 
ersichtlich, da dort der Abgaspartikelfilter jeweils mit 
einer Bypassleitung versehen sei. 

III. 	Mit Wirkung vorn 23. Oktober 1990 wurde die europäische 
Patentanmeldung auf COMPREX AG urngeschrieben. 

un Bescheid vorn 26. Juli 1991 wurde die vorlaufige Ansicht 
der Kainmer dargelegt, daB in der Patentanineidung, wie 
ursprunglich eingereicht, eine von deiu Regenerieren eines 
Abgaspartikelfilters unabhängige reine Minirnierung der 
Abgasemissionen nicht vorgesehen und deshaib nicht of fen-
bart ware. Die Entscheidung der Prufungsabteilung werde 
daher für begrundet erachtet. 

Das Merkutal d) des Anspruchs 1 geinäB alien Anträgen 
soilte kiargesteilt werden, urn zurn Ausdruck zu bringen, 
weiche konkreten Verfahrensschritte verwendet werden. Die 
von der Beschwerdeführerin zitierten Passagen (Seite 4, 
Zeilen 7 bis 9 und 10 bis 13) beschrieben zwar eine 
spezifische Steuerung, kônnten aber nicht, nach Meinung 
der Kainmer, zur Stützung der Of fenbarung einer so 
aligexneinen Zielsetzung, wie in Merkutal d) angegeben, 
benutzt werden. 

Die Karniner kain zurn vorläufigen Ergebnis, daB die Antrãge 
der Beschwerdeführerin kaurn Aussicht auf Erfoig hàtten. 
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Mit Schreiben vom 26. November 1991 hat die Beschwerde-

führerin auf die Passage der Seite 3, Zeilen 10 bis 13 der 

Beschreibung hingewiesen. Sie erklàrte sich einverstanden, 

die Uberiegungen der Beschwerdekammer, die die Alter-

nativitàt betreffen, zu übernehmen und die nunmehr heraus-

geschàlte Aussage ins Verfahren einzubringen. Dazu reichte 

sie eine neue Fassung des Anspruchs 1 (Hilfsantrag 3a) 

em, ohne dagegen die vorliegenden Anträge fallen zu 

lassen. 

BezUglich der Verfahrensschritte trug sie vor, daB die 

konkreten Verfahrensschritte aus Seite 8, Zeilen 17 ff., 

die im Merkmal d) angegebene Zielsetzung des Anspruchs 1 

stützten. 

Mit Ladung vom 17. Dezember 1992 wurde die Beschwerde-

führerin zu einer von ihr beantragten mündlichen 

Verhandlung geladen. In der beiliegenden Mitteilung hat* 

die Kammer darauf hingewiesen, daB die Kiarheit der 

Patentansprüche (Artikel 84 EPU) und die Zulässigkeit der 

Anderungen (Artikel 123 (2) EPU) zu diskutieren seien. Em 

Patentanspruch werde nicht dadurch kiar (Artikel 84 EPU), 

daB konkrete Verfahrensschritte nur in der Beschreibung 

erwähnt sejen. Das Verfahren solite durch konkrete 

Verfahrensschritte definiert werden, die so miteinander 

verknüpft sind, daB das Verfahren nachvollziehbar sei, und 

die Verfahrensschritte die in der Beschreibung hervor-

gehobene Problematik auch lösten. 

Ferner trug die Kaminer vor, daB in den ursprünglichen 

Anmeldungsunterlagen u. a. deutlich zum Ausdruck gebracht 

worden sei, daB das Verfahren sich innerhalb eines 

Operationsbereiches aus einem Steuerungsvorgang (in der 

Grundstufe) und aus einem Regelungsvorgang (zweite Stufe) 

zusammensetzt. Dieses Nacheinanderwirken von Steuerung und 

Regelung werde im Anspruch 1 (gemai3 alien Antragen), so 

wie er zu verstehen 1st, nlcht erwähnt. 
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Nit Schreiben vom 19. Januar 1993 teilte die Beschwerde-
führerin mit, daB der Antrag auf inündliche Verhandlung 
zurückgenommen wird und bat nach Lage der Akten zu 
entscheiden. 

Der Termnin zur mündlichen Verhandlung wurde daraufhin 
aufgehoben. 

Die jeweiligen Ansprüche 1 lauten wie folgt: 

Hauptantrag: 

"Verfahren zur Minimierung der Abgasexnissionen bei einer 
Regeistrecke einer Brennkraftmaschine, die des weiteren 
mindestens aus einem Aufladeaggregat, aus einem Steliglied 
in der Luftansaugung zurn Aufladeaggregat und, bei RuB- 
partikelausstol3 aus einer Verbrennung, aus einem der 
Brennkraftmnaschine nachgeschalteten Abgaspartikelfilter 
besteht, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Regeistrecke in einem geschlossenen Regel-
kreis auf vorher optimierte, in einer Steuer-
einheit (1) abgelegte Soliwerte für den thermo-
dynamischen Zustand der Ladeluft (222) geregelt 
wird, 

unter Verwendung mindestens der Erfassung des 
Sauerstoffgehaltes (15b) im Abgas (333) aIs Istwert, 

C) 	und unter Anwendung des Steligliedes (4) in der 
Luftansaugung (111) des Aufladeaggregates (5, 28) als 
Regelorgan, 
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5 	 T 674/89 

d) 	wobei zur Beherrschung der physikalisch gegebenen 

Verzögerungswerte der Regeistrecke eine St6rgr6i3en-
aufschaltung unter Verwendung inindestens der 

Inforinationen Motordrehzahl (16) und Motordreh-

moment (16a) eingesetzt wird.tt 

Hilfsantrag 1: 

"Verfahren zur Minirnierung der Abgasemissionen bei einer 
Regeistrecke einer Brennkraftmaschine mit einer Abgasrück-
fuhrung, wobei die Regeistrecke des weiteren mindestens 

aus elnem Aufladeaggregat, aus einem Steliglied in der 

Luftansaugung zuin Aufladeaggregat und, bei Ru3partikel-
ausstoi3 aus einer Verbrennung, aus einem der Brennkraft-
maschine nachgeschalteten Abgaspartikelfilter besteht, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Regeistrecke in einem geschlossenen Regel-

kreis auf vorher optimierte, in einer Steuer-
einheit (1) abgelegte Soliwerte für den therino-

dynamischen Zustand der Ladeluft (222) geregelt 

wird, 

unter Verwendung inindestens der Erfassung des 
Sauerstoffgehaltes (15b) im Abgas (333) als Istwert, 

und unter Anwendung des Steligliedes (4) in der 
Luftansaugung (111) des Aufladeaggregates (5, 28) als 

Regelorgan, 

wobel zur Beherrschung der physikalisch gegebenen 
Verzógerungswerte der Regeistrecke eine StörgröBen-

aufschaltung unter Verwendung inindestens der Infor-

inationen Motordrehzahl (16) und Motordrehmoment (16a) 

eingesetzt wird." 
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Hilfsantrag 2: 

tverfahren  zur Minimierung der Abgaseinissioneri bei einer 
Regeistrecke einer Brennkraftmaschine mit einer Abgasrück-
führung, wobei die Regeistrecke des weiteren mnindestens 
aus einemn Aufladeaggregat, aus einemn Steliglied in der 
Luftansaugung zum Aufladeaggregat und aus einem der 
Brennkraftmnaschinen nachgeschalteten und bypassbaren 
Abgaspartikelfilter besteht, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Regeistrecke in einem geschlossenen Regel-
kreis auf vorher optimnierte, in einer Steuer-
einheit (1) abgelegte Soliwerte für den thermno-
dynainischen Zustarid der Ladeluft (222) geregelt 
wird, 

unter Verwendung ntindestens der Erfassung des 
Sauerstoffgehaltes (15b) im Abgas (333) als Istwert, 

C) 	und unter Anwendung des Stellgliedes (4) in der 
Luftansaugung (111) des Aufladeaggregates (5, 28) als 
Regelorgan, 

d) 	wobei zur Beherrschung der physikalisch gegebenen 
Verzögerungswerte der Regeistrecke eine Stôrgr68en-
aufschalturig unter Verwendung mindestens der Infor-
mnationen Motordrehzahl (16) und Motordrehmnontent (16a) 
eingesetzt wird." 

Hilfsantrag 3: 

"Verfahren zum Regenerieren eines bypassbaren Abgas-
partikelfilters in einer Regeistrecke einer Brennkraft-
inaschine mit einer Abgasruckfuhrung, wobel die Regel-
strecke des weiteren mindestens aus einem Aufladeaggregat, 

00600 	 . . 1... 



7 
	 T 674/89 

aus einem Steliglied in der Luftansaugung zum Aufiade-

aggregat besteht, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Regeistrecke in einem geschlossenen Regel-

kreis auf vorher optiniierte, in einer Steuer-
einheit (1) abgelegte Soliwerte für den thermo-

dynainischen Zustand der Ladeluft (222) geregelt 
wird, 

unter Verwendung inindestens der Erfassung des Sauer-

stoffgehaltes (15b) mt Abgas (333) als Istwert, 

C) 	und unter Anwendung des Steligliedes (4) in der 
Luftansaugung (111) des Aufladeaggregates (5, 28) als 

Regelorgan, 

d) 	wobei zur Beherrschung der physikalisch gegebenen 
Verzägerungswerte der Regeistrecke eine StärgräBen-

aufschaltung unter Verwendung mindestens der 

Informationen Motordrehzahl (16) und Motordreh-

moment (16a) eingesetzt wird." 

Hilfsantrag 3a: 

"Verfahren zur Regenerierung eines bei Beschleunigung und 
Notfälleri bypassbaren Abgaspartikelfilters mit gleich-

zeitiger Minimierung der HC- und NOx-Exnissionen unter 

Anwendung einer Abgasrückführung in einer Regeistrecke 

einer Brennkraftmaschine, wobei die Regeistrecke des 

weiteren mindestens aus einem Aufladeaggregat und aus 

einem Steliglied in der Luftansaugung zum Aufladeaggregat 

besteht, 

dadurch gekennzeichnet, 

['1.11111] 	 -.1... 
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daB die Regeistrecke in einem geschlossenen Regel-
kreis auf vorher optilnierte, in einer Steuer-
einheit (1) abgelegte Soliwerte für den thermody-
namischen Zustand der Ladeluft (222) geregelt wird, 

unter Verwendung mindestens der Erfassung des 
Sauerstoffgehaltes (15a) im Abgas (333) als Istwert, 

und unter Anwendung des Steligliedes (4) in der 
Luftansaugung (111) des Aufladeaggregates (5, 28) als 
Regelorgan, 

wobei zur Beherrschung der physikalisch gegebenen 
Verzägerungswerte der Regeistrecke eine St6rgr6l3en-
aufschaltung unter Verwendung mindestens der 
Informationen Motordrehzahl (16) und Motordreh-
moment (16a) eingesetzt wird." 

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents 
mit Patentanspruch 1 gemäB dein Hauptantrag oder mit 
Patentanspruch 1 gemäl3 elnem der Hilfsanträgen 1, 2, 3 
oder 3a. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Regenerieren eines Abgaspartikelfilters und das 
Nacheinanderwirken von Steuerung urid Regelung 

2.1 	Der Anspruch 1 wie ursprünglich eingereicht bezieht sich 
auf em "Verfahren zum Regenerieren des Abgaspartikel-
filters bei Verbrennungsmotoren" und enthàlt im 
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kennzeichnenden Teil des Anspruchs (Zeilen 9 bis 12) die 
Verfahrensschritte, da6 die Drosselkiappe (4) auf eine 

Grundstufe gesteuert wird, von wo aus dann durch die 

Steuereinheit (1) die synchrone Regelung mit Hilfe der 

Eleniente (3 bis 8, 12 und 13) einsetzt. 

2.2 	Laut Seite 3, Zeilen 3 bis 6 der ursprünglich 

eingereichten Beschreibung besteht die Aufgabe der 

Erfindung darin, das Regenerieren des Abgaspartikelfilters 

kontinuierlich zu gestalten. Es ist für einen Fachniann 
kiar erkennbar, daB in der europäischen Patentanmeldung, 
wie ursprünglich eingereicht, eine von dem Regenerieren 

eines Abgaspartikelfilters unabhängige reine Mininlierung 

der Abgasexnissionen nicht vorgesehen und deshaib nicht 

offenbart war. Dazu verweist die Kamrner auf die ganze 

Beschreibung der Patentanmeldung, insbesondere auf die 

Seite 3, Zeilen 5 ff. Auch die mit Schreiben voin 
26. November 1991 zitierte Passage auf Seite 3, Zeilen 10 

bis 13 der Beschreibung, die mit dem Wort "gleichzeitig" 
anfangt, gibt keinen Hinweis auf eine Alternativität von 

Regenerieren des Filters einerseits und Abgas-
Rezirkulation andererseits, nicht nur bereits durch die 

Bedeutung des Wortes "gleichzeitig" selbst, sondern auch 
un Hinblick auf die hier vorhandene Läsung des stãndigen 

Abbrennens der filtrierten Abgaspartikeln. 

Die durch die Beschwerdeführerin vorgebrachten 

Alternativen finden in der Beschreibung (die die Figuren 
erklärt) keIne Stütze. Ii Gegenteil, in der Beschreibung 

wird deutlich hervorgehoben, daB eine "sekundäre" Abgas-

rückführung 13 (siehe Seite 10, Zeile 28 bis Seite 11, 

Zeile 10) hinzugefügt werden kann, d. h. also im Zusaininen-

hang mit der bereits beschriebenen Schaltung, die sich 

ausgiebig mit den Temnperaturen innerhaib des Abgas-

partikelfilters befaBt. 

[sI.11.IsJ 
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Auch der durch die Beschwerdeführerin hervorgehobene 
Bypass 26 (Figuren 1 und 2) beweist nach Meinung der 
Kammer nicht, daB eine Alternative offenbart ist. In der 
Tat dient die Beschreibung dazu, die Funktion der Elemente 
zu erklàren. Dieser Beschreibung ist aber eindeutig (siehe 
Seite 12, Zeilen 15 bis 19) zu entnehmen, daB der Bypass 
nur in Ausnahinefàllen (Beschleunigungsphasen) oder in 
Notfãllen verwendet werden kann. Dadurch ist em 
kontinuierliches Funktionieren ohne Filter nicht 
of fenbart. 

Aus obengenannten Gründen ist die Kanuner der Auffassung, 
daB eine von dem Regenerieren eines Abgaspartikelfilters 
unabhàngige reine Minimjerung der Abgaseinissionen eine 
Erweiterung des Gegenstands der Patentanineldung in der 
ursprunglich eingereichten Fassung darstelit. 

2.2.1 Durch das in den Patentansprüchen 1 gemâl3 Hauptantrag und 
Hilfsantrag 1 enthaltene Merkmal, daB "bei RuBpartikel-
ausstoB aus einer Verbrennung, ein der Brennkraftmaschine 
nachgeschalteter Abgaspartikelfilter vorhanden ist", wird 
der ursprünglich als wesentlich zu betrachtende Abgas-
partikelfilter zu einein fakultativen Merkmal. Aul3erdein 
wird in diesen Fassungen der Ansprüche 1 nicht erwähnt, 
daB das Verfahren zuxn Regenerieren eines Abgaspartikel-
filters dient. 

Soinit versto8en die Fassungen der Patentanspruche 1 geina8 
Hauptantrag und Hilfsantrag 1 gegen Artikel 123 (2) EPU. 

2.2.2 Die Patentansprüche 1 gemäB Hilfsanträge 2 und 3 erwàhnen 
zwar das Abgaspartikelfilter aber auch, daB es "bypassbar" 
1st. Etwas anderes, als das Filter nur während der 
Beschleunigungsphasen oder Notfàlle durch den Bypass zu 
uingehen, wurde ursprünglich nicht of fenbart. Eine 
Veraligemeinerung der Wirkung dieses Bypasses, die über 
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die beschränkte Verwendung hinausgeht, 1st deshalb nicht 
ursprünglich of fenbart. Da den Ansprüchen 1 gemãB der 
Hilfsantràge 2 und 3 diese beschrànkende Wirkungs-Angabe 

fehit, versto3en sie gegen Artikel 123 (2) EPU. 

	

2.3 	In den ursprünglich eingereichten Anineldungsunterlagen 

wird u. a. deutlich zum Ausdruck gebracht, daB das 

Verfahren sich innerhalb eines Operationsbereiches aus 

einein Steuerungsvorgang (in der Grundstufe) und aus einem 

Regelungsvorgang (zweite Stufe) zusammensetzt (siehe z. B. 
Seite 4, Zeilen 2 bis 6 und 13 bis 16 der Beschreibung: 
"Das Schaltkonzept ... basiert auf einer Hintereinander- 

schaltung von Steuer- und Regelvorgängen"; Seite 8, 
Zeilen 3 bis 9; und die bereits un obengenannten 

Abschnitt 2.1 erwähnten Zeilen 9 bis 12 des einzigen 

ursprunglich eingereichten Anspruchs 1). 

Da dieses Nacheinanderwirken von Steuerung und Regelung 

nicht nur in der ursprünglichen Beschreibung, sondern auch 
in dein ursprünglich eingereichten Patentanspruch als 
wesentlich vorgetragen wurde und auch als soiches durch 

ejnen Fachinann k].ar erkennbar ist, ist ein Streichen 
dieser wesentlichen Verfahrensschritte in den neu 

vorgelegten Fassungen der Patenansprüche 1 der unter-

schiedlichen Anträgen nicht mit Artikel 123 (2) EPU zu 

vereinbaren. 

2.3.1 Da diese Verfahrensschritte nicht in den vorliegenden 
Patentansprüchen 1 aller Anträge vorhanden sind, verstoBen 
schon aus diesein Grund die vorgebrachten Anderungen aller 

vorliegeriden Patentanspruche 1 gegen Artikel 123 (2) EPU. 

	

3. 	Jede Fassung der Ansprüche 1 der Haupt- und Hilfsantràge 

verstöBt aus obengenannten Gründen (vgl. Abschnitte 2.2.1, 

2.2.2, 2.3.1) also gegen Artikel 123 (2) EPU. Folglich ist 

keiner der Antrãge gewahrbar. 

[IIsM.IS 
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4. 	Bei dieser Sachiage erübrigt es sich, auf alle anderen in 

den Bescheiden der Kammer aufgeworfenen Fragen 

einzugehen. 

Entsche idungs formel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

ri -L-- 
N. Maslin 	 C. Andries 
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